
488 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (414 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Bundesge­
setz betreffend die Finanzierung der Auto-

bahn Innsbruck-Brenner geändert wird 
Durch das als Regierungsvorlage dem Parla­

ment ülbermitteite Bunidesstraßengesetz 1971 soll 
der bisiher als Bestandteil der Inntalauwbahn 
geltende "West,ast" vor InnslbruckfAnsch.lußstelle 
Süd bis InnSbruck/Anschlußstelle West Bestand­
tdl der Brennerautoba!hn werden. Da der Bau 
des "Westastes" etwa 400 Millionen S kosten 
wird, s01'1 der derzeit mit 2800, Millionen S be­
grenzte Haftungsrahmen des Bundes auf 
3200 Millionen S emöht wel'ldlen. Dies ist der 
wesentliche Inhalt des von, der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurfes. mit dem das Bun­
desgesetzbetreffend die Finanzierung der Auto­
bahn Innstbruck"Brenner geändert werden soll. 
Außerdem soll durch den Gesetzentwurf eine 
mit der Kapitalerhöhung der Brenner Autobahn 
Aktiengesellschaft zus;unanenihängende ~nderung 
des BeteiligungsvetfualtnDsses an dieser GeseH-

Jungwirth 
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schaft zwischen dem Bund! und' dem Land Tirol 
von 90: 10 auf 75: 25 ermöglicht und einem 
Erkenntnis des Verfassungsgerichrtshofes durch 
die Anpassung des Gesetzestextes an den der 
neueren Haftungsgesetze Rechnung getragen 
werden. 

Die Regierungsvorlage wur.de vom Finanz­
und Budgetausschuß am 21. Juni 1971 der Vor­
beratung unte'11Zogen. Nach Wortmeldungen des 
Albgeordineten L a n cl man n sowie des Bundes­
ministers für Finanzen Dr. A n d r 0 seih wurde 
der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetz­
entwurf unverändert mit Stimmeneinhelligkeit 
angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Buooesre,gierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(414 ,der Bellag.en) die V'erfassungsmäßige Zu­
stimmung erte~len. 

Wien, am 21. J1uni 1971 

Wdkhart 
Obmann 
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